
 

Liebe Köstendorferinnen und Köstendorfer! 

 

 Die verschneite Winterlandschaft, das besinnliche Adventsingen sowie der stimmungsvolle 
Adventmarkt machen uns bewusst, dass Weihnachten unmittelbar vor der Tür steht und das 
Jahr sich zu Ende neigt. 
Die Gemeinde Köstendorf hat dieses Jahr für große, weit in die Zukunft reichende 
Investitionen genützt.  
Mit dem Neubau des Kindergartens, verbunden mit dem Umbau der Volksschule hat die 
Gemeinde das größte Bauvorhaben der letzten Jahre verwirklicht. Die professionelle 
Baubetreuung und die vorbildliche Zusammenarbeit der ausführenden Firmen ermöglichten 
nach den Sommerferien einen termingerechten Schul- und Kindergartenbeginn. Die 
endgültige Fertigstellung des Kindergartens ist für Frühjahr 2011 geplant. In der Ortschaft 
Spanswag konnte die erste Bauetappe der Straßensanierung reibungslos umgesetzt werden. 
In der Prioritätenliste der Straßensanierungen ist für kommendes Jahr die Hochwiesenstraße 
an der Reihe.  
Auf dem kulturellen Sektor war das zu Ende gehende Jahr von den Aktivitäten zum 100. 
Geburtstag unseres Ehrenbürgers Prof. Franz Braumann geprägt. 
Auf dem neuen Literaturpfad bekommt man einen Einblick in das vielseitige Schaffen dieses 
Schriftstellers und für nähere Informationen gibt es nun die „Franz-Braumann-Ausstellung“ 
im Heimatmuseum. Ein ganz besonderer Dank und große Anerkennung gebührt hier dem 
Leiter des örtlichen Bildungswerkes, Herrn Josef Kohlberger, der als Initiator und 
Organisator dieser Kulturiniative mit überaus großem Engagement tätig war.  
In wirtschaftlicher Hinsicht können wir uns in unserer Gemeinde über einen neuen Betrieb 
und den Ausbau bestehender Betriebe freuen.  
Die Verhandlungen der Gemeinde um leistbares Bauland für junge Familien hoffen wir in 
den nächsten Wochen positiv abschließen zu können, damit die Weiterentwicklung unseres 
Ortes auch in Zukunft möglich ist.  
 

Zum Abschluss dieses Jahres möchte ich allen danken, die in 
unserer Gemeinde mitgewirkt haben - der Gemeindevertretung, 
den Bediensteten und allen, die in Vereinen und Organisationen  
das Dorfleben mitgestaltet und zum Gemeinwohl beigetragen 
haben.  
 
Ihnen allen wünsche ich ein friedvolles Weihnachtsfest und ein 
gutes und gesundes Jahr 2011.  
  

Ihr Bürgermeister: 
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Steigen Sie um auf Bus und Bahn! 
Testen Sie die Jahreskarte des Flachgautakt II

 

Fahrpläne aktualisiert und an neue Gegebenheiten angepasst.
Neue Fahrplanhefte liegen im Gemeindeamt Köstendorf auf.
 
 
 

SALZBURGER HANDWERKSPREIS an 
„METALLTECH  NEUDECKER“

 
Von einer Jury, die aus Vertretern der Wirtschaftskammer, 
Architekten und Journalisten zusammengesetzt war, wurde die 
Firma „Metalltech Neudecker“ mit dem Sal
Handwerkspreis ausgezeichnet. 
Das Köstendorfer Unternehmen bekam diesen Preis für den 
Bau einer gewendelten Verbindungsstiege im Nordturm des 
Salzburger Domes zugesprochen. Bei dieser Treppe wurde 
eine Lösung gefunden, die die historische Umgebung
respektiert und sich elegant in die historische Bausubstanz 
einfügt. Die handwerkliche Ausführung ist dabei nach Meinung 
der Jury hervorragend.  
Die Gemeinde Köstendorf gratuliert herzlich!
 

 
 

Steigen Sie um auf Bus und Bahn! – 
Testen Sie die Jahreskarte des Flachgautakt II

Um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern, 
wird auch im Jahr 2011 im Gemeindeamt eine 
Salzburger Verkehrsverbundes aufliegen. Interessierte können 
sich diese bis zu 7 Tage ausleihen und so gratis mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Diese 
GemeindebürgerInnen die Entscheidung erleichtern, künftig mit 
Bus und Bahn mobil zu sein. 

 
Eine Aktion Ihrer Gemeinde und des Gemeindeverbandes 

Öffentlicher Personennahverkehr Flachgau II
 

ÖBB und Postbus Fahrplan
 
Am 12. Dezember traten die neuen Fahrplä
Personenverkehr AG sowie der Postbuslinien 
jedes Jahr werden an diesem Tag in ganz Europa 

Fahrpläne aktualisiert und an neue Gegebenheiten angepasst. 
liegen im Gemeindeamt Köstendorf auf. 

SALZBURGER HANDWERKSPREIS an 
„METALLTECH  NEUDECKER“  

Von einer Jury, die aus Vertretern der Wirtschaftskammer, 
Architekten und Journalisten zusammengesetzt war, wurde die 
Firma „Metalltech Neudecker“ mit dem Salzburger 
Handwerkspreis ausgezeichnet.  
Das Köstendorfer Unternehmen bekam diesen Preis für den 
Bau einer gewendelten Verbindungsstiege im Nordturm des 
Salzburger Domes zugesprochen. Bei dieser Treppe wurde 
eine Lösung gefunden, die die historische Umgebung 
respektiert und sich elegant in die historische Bausubstanz 
einfügt. Die handwerkliche Ausführung ist dabei nach Meinung 

Die Gemeinde Köstendorf gratuliert herzlich! 
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Neues Reutterbrett für 
Volksschulkinder

Elisabeth Steininger und Obfrau Rosi 
Struber von der Fitunion übergaben am 
19. November ein neues Reutterbrett an 
die Kinder der Volksschule. 
Voller Spannung und Vorfreude 
übernahmen die Schüler das neue 
Turngerät, das sofort ausprobiert
 
Die Direktion und Lehrerschaft bedankt 
sich sehr herzlich für diese großzügige 
Spende. 

Testen Sie die Jahreskarte des Flachgautakt II  

hrsmittel zu erleichtern, 
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Elisabeth Steininger und Obfrau Rosi 
Struber von der Fitunion übergaben am 
19. November ein neues Reutterbrett an 
die Kinder der Volksschule.  
Voller Spannung und Vorfreude 
übernahmen die Schüler das neue 
Turngerät, das sofort ausprobiert wurde.  

Die Direktion und Lehrerschaft bedankt 
sich sehr herzlich für diese großzügige 
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ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum Neuen Jahr

 

Angebot Elternberatung Köstendorf
 
Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung, Information und Hilfestellung

- In Fragen zu Stillen/Ernährung, 
- Ärztliche Untersuchen Ihres Kindes und Impfungen laut Impfscheckheft
- Gewichts- und Wachstumskontrolle
- Treffpunkt für Eltern und Kinder zum Erfahrungsaustausch und Spielen

 

Jeden 1. Dienstag im Monat, von 08.30 

 
Termine 1. Halbjahr 2011: 11. Jänner, 1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni
Mitarbeiterinnen: Frau Dr. med. Margareta Stadler, Ärztin für Allgemeinmedizin
   Frau Ingrid Lerchner, Hebamme, IBCLC Stillberaterin, 

Tel.: 06212
 

Verordnung der Gemeinde Köstendorf für Silvester 20 10/2011
 
Aufgrund des § 4 Abs. 4 Pyrotechnikgesetz 1974, BGBl. Nr. 1974/282 idgF, wird verordnet:
Das Verwenden pyrotechnischer Gegenstände der Klasse II (Kleinfeuerwerke), das sind gemäß § 4 
Abs. 1 Pyrotechnikgesetz 1974 pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtsatzgewicht 
(Anfeuerungs-, Treib- und Effektsatz) von mehr als 3 g bis 50 g, ist in den 
Gemeinde Köstendorf jährlich in der Zeit vom 
 

31. Dezember 2010, 12.00 Uhr mittags
 

ausnahmsweise  gestattet. 
 
Rechtliche Hinweise:  
Gemäß § 4 des Pyrotechnikgesetzes 1974 ist das Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen der 
(dazu gehören bereits Schweizerkracher bzw. Piraten, Teppich
grundsätzlich verboten. Dieses Verbot wird anlässlich des Silvesterabends zwar aufgehoben, allerdings bleibt 
unbeschadet der obigen Verordnung das

• in geschlossenen Räumen
• in unmittelbarer Nähe von Kirchen 

und Erholungsheimen  (§ 17 leg cit) und 
• innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe 

generell (auch außerhalb des Ortsgebietes) 
 

Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen Personen 
weder besessen noch verwendet werden (§ 4 Abs. 3 leg cit).
 

Ein Verstoß gegen die genannten Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes 1974 kann gemäß § 31 Abs. 1 leg cit 
mit Geldstrafe bis zu € 2.180,-- oder mit Arrest bis zu sechs Wochen
 

Terminvorschau auf 
 
15. Jänner 2011:   Maskenball
05. Februar 2011:  Sportlerball
19. Februar 2011:  Musikergschnas der Trachtenmusikkapelle Köstendorf
27. Februar 2011:  Kinderfasching der 

BÜCHEREI HAT WIEDER ÜBER WEIHNACHTEN GESCHLOSS
Unser letzter Öffnungstag ist 

Donnerstag, der 23 . Dezember 20
Wieder geöffnet haben wir am  

Dienstag, den 4. Jänner 201 1
Das Bücherei-Team wünscht 

ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum Neuen Jahr

Angebot Elternberatung Köstendorf  

Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung, Information und Hilfestellung 
In Fragen zu Stillen/Ernährung, Pflege, Gesundheit, Entwicklung Ihres Kindes
Ärztliche Untersuchen Ihres Kindes und Impfungen laut Impfscheckheft 

und Wachstumskontrolle 
Treffpunkt für Eltern und Kinder zum Erfahrungsaustausch und Spielen 

Jeden 1. Dienstag im Monat, von 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr in der Elternberatung, 
Hauptschule Köstendorf. 

11. Jänner, 1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni
Frau Dr. med. Margareta Stadler, Ärztin für Allgemeinmedizin
Frau Ingrid Lerchner, Hebamme, IBCLC Stillberaterin,  
Tel.: 06212-7147 oder 0664-5034958 

Verordnung der Gemeinde Köstendorf für Silvester 20 10/2011

Aufgrund des § 4 Abs. 4 Pyrotechnikgesetz 1974, BGBl. Nr. 1974/282 idgF, wird verordnet:
otechnischer Gegenstände der Klasse II (Kleinfeuerwerke), das sind gemäß § 4 

Abs. 1 Pyrotechnikgesetz 1974 pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtsatzgewicht 
und Effektsatz) von mehr als 3 g bis 50 g, ist in den 

emeinde Köstendorf jährlich in der Zeit vom  

31. Dezember 2010, 12.00 Uhr mittags  bis 1. Jänner 2011, 01.00 Uhr,

Gemäß § 4 des Pyrotechnikgesetzes 1974 ist das Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen der 
(dazu gehören bereits Schweizerkracher bzw. Piraten, Teppich- bzw. Ladykracher, etc.) im Ortsgebiet 
grundsätzlich verboten. Dieses Verbot wird anlässlich des Silvesterabends zwar aufgehoben, allerdings bleibt 
unbeschadet der obigen Verordnung das Verwenden pyrotechnischer Gegenstände der Klasse II

geschlossenen Räumen  (§ 4 Abs. 5 leg cit), 
Kirchen und Gotteshäusern  sowie von Krankenanstalten, Kinder

(§ 17 leg cit) und  
innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen (§ 17 leg cit)

generell (auch außerhalb des Ortsgebietes) verboten.  

Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen Personen unter 18 Jahren nicht  überlassen und von diesen 
noch verwendet werden (§ 4 Abs. 3 leg cit). 

Ein Verstoß gegen die genannten Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes 1974 kann gemäß § 31 Abs. 1 leg cit 
oder mit Arrest bis zu sechs Wochen  bestraft werden. 

Terminvorschau auf die kommende Ballsaison

Maskenball des Kameradschaftsbundes Köstendorf 
Sportlerball des USV Köstendorf 
Musikergschnas der Trachtenmusikkapelle Köstendorf 

asching der Trachtenmusikkapelle Köstendorf 

EIHNACHTEN GESCHLOSSEN. 

. Dezember 20 10. 
 
1. 

Team wünscht  
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum Neuen Jahr 

Pflege, Gesundheit, Entwicklung Ihres Kindes 

Uhr bis 10.00 Uhr in der Elternberatung, 

11. Jänner, 1. Februar, 1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni 
Frau Dr. med. Margareta Stadler, Ärztin für Allgemeinmedizin 

Verordnung der Gemeinde Köstendorf für Silvester 20 10/2011 

Aufgrund des § 4 Abs. 4 Pyrotechnikgesetz 1974, BGBl. Nr. 1974/282 idgF, wird verordnet: 
otechnischer Gegenstände der Klasse II (Kleinfeuerwerke), das sind gemäß § 4 

Abs. 1 Pyrotechnikgesetz 1974 pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtsatzgewicht 
und Effektsatz) von mehr als 3 g bis 50 g, ist in den Ortsgebieten  der 

bis 1. Jänner 2011, 01.00 Uhr,  

Gemäß § 4 des Pyrotechnikgesetzes 1974 ist das Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II 
bzw. Ladykracher, etc.) im Ortsgebiet 

grundsätzlich verboten. Dieses Verbot wird anlässlich des Silvesterabends zwar aufgehoben, allerdings bleibt 
Verwenden pyrotechnischer Gegenstände der Klasse II 

Krankenanstalten, Kinder -, Alters-  

(§ 17 leg cit) 

überlassen und von diesen 

Ein Verstoß gegen die genannten Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes 1974 kann gemäß § 31 Abs. 1 leg cit 
 

die kommende Ballsaison  

 



Bio- /  Restmüllabfuhrplan 2011 
     
  Jänner     Juli  
Restmüll: 3. / 31.  Restmüll 18. 
Biomüll: 3. / 17. / 31.  Biomüll 4./11./18./25. 
     
  Februar     August  
Restmüll: 28.  Restmüll: 16. 
Biomüll: 14. / 28.  Biomüll: 1./8./16./22./29. 
     
     
  März    September  
Restmüll: 28.  Restmüll: 12. 
Biomüll: 14. / 28.  Biomüll: 5./12./19./26. 
     
     
  April     Oktober  
Restmüll: 26.  Restmüll: 10. 
Biomüll: 11. / 26.  Biomüll: 3./10./17./24. 
     
     
  Mai    November  
Restmüll: 23.  Restmüll: 7. 
Biomüll: 2./9./16./23./30.  Biomüll: 7./21. 
     
     
  Juni     Dezember  
Restmüll: 20.  Restmüll: 5. 
Biomüll: 6./14./20./27.  Biomüll: 5./19. 

 
 
 

Öffnungszeiten Altstoffsammelhof: 
 

Freitag 14.00 - 16.00 Uhr, Samstag 9.00 - 12.00 Uhr  

zusätzliche Öffnungszeiten während der Sommerzeit:  
27. März - 30. Oktober 2011: Mittwoch 17.00 - 19.00 Uhr  

 
 
 

Öffnungszeiten während der kommenden Feiertage ! 
  

Der Altstoffsammelhof ist während der kommenden Feiertage am Samstag                  
25. Dezember 2010 und am Samstag 1. Jänner 2011 ges chlossen. 
 
Um Ihnen aber dennoch die Möglichkeit zu geben, die angesammelten Mengen 
während dieser Zeit fachgerecht zu entsorgen, ist der Altstoffsammelhof am  

Freitag, 24. Dezember in der Zeit von 09.00 - 12.00  Uhr und am 
Freitag, 31. Dezember in der Zeit von 09.00 - 12.00  Uhr geöffnet. 


